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Verkürzte Ausbildung (Kombinationsausbildung, Ergänzungsausbildung) 

§ 7. (1) Abweichend von § 5 Abs. 2, § 6 und dem Anhang ist eine kombinierte 
Ausbildungsdurchführung in verkürzter Form für die gleichzeitige Vermittlung der Fachkenntnisse für 
das Führen verschiedener Krane zulässig. Eine solche Kombinationsausbildung muss die 
Ausbildungsinhalte aller kombinierten Kran-Ausbildungsgebiete laut Anhang 1 zumindest in folgendem 
zeitlichen Gesamtausmaß umfassen: 

 1. Mindestanzahl theoretischer und frei gestaltbarer Unterrichtseinheiten des höherwertigen 
Ausbildungsgebiets, 

 2. 50 v. H. der Summe der Mindestunterrichtseinheiten aller zusätzlich kombinierten 
Ausbildungsgebiete, wobei Bruchteile von Hundert für voll gerechnet werden, 

 3. praktische Übungen im vollen, laut Anhang für die kombinierten Ausbildungsgebiete jeweils 
vorgesehenen Ausmaß. 

(2) Für Ausbildungsteilnehmer/innen, die bereits über ein Zeugnis zum Nachweis der 
Fachkenntnisse für das Führen einer bestimmten Kranart oder für die Durchführung bestimmter 
Taucharbeiten (Tätigkeit als Signalperson) im Sinn dieser Verordnung verfügen, ist zur Erlangung 
weiterer, darüber hinausgehender Fachkenntnisse eine Ergänzungsausbildung wie folgt zulässig: 

 1. Führen von Kranen: Die Ausbildung verkürzt sich im betreffenden Ausbildungsgebiet um die 
nachweislich bereits zuvor vermittelten Fachkenntnisse (theoretische und frei verfügbare 
Unterrichtseinheiten laut Anhang 1). Praktische Übungen sind im vollen, laut Anhang für das 
weitere Ausbildungsgebiet vorgesehenen Ausmaß durchzuführen. 

 2. Durchführung von Taucharbeiten (Tätigkeit als Signalperson): 

Eine ergänzende theoretische Ausbildung ist nicht erforderlich. Zusätzliche praktische Übungen 
sind im Ausmaß der Differenz zwischen dem laut Anhang 5 für die bereits vermittelten 
Fachkenntnisse und dem für das weitere Ausbildungsgebiet jeweils vorgesehenem 
Mindestausmaß praktischer Übungen durchzuführen. 


